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Vergabeordnung der Stadt Gevelsberg 
 
Ziffer 2.3. Buchstabe q), Ziffer 3.2 Buchstabe a) und Ziffer 3.4 Buchstabe g) geändert 
durch 1. Nachtrag vom 29.08.2007; Ziffer 4 neu eingefügt durch 2. Nachtrag vom 
02.04.2009 
 
1. Allgemeines  
 
Die Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen ist nur bei Vorliegen der haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen zulässig. Für die Abwicklung des Verfahrens sind bei 
Leistungen insbesondere die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Leis-
tungen (VOL/A) bzw. die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Bauleis-
tungen (VOB/A) sowie die VOF (Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen zu 
beachten. Bei Überschreitung der entsprechenden Schwellenwerte ist die VgV 2000 
(Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge) bindend. 
Bei der Wertung der Angebote sind alle auftragsbezogenen Umstände (technische, 
funktionsbedingte, gestalterische, ästhetische Gesichtspunkte; Kundendienst; Folge-
kosten etc.) zu berücksichtigen.  
Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. 
Sachlich und zeitlich zusammenhängende Leistungen sollen in einer Ausschreibung 
zusammengefaßt werden. Bei einer Ausschreibung nach Losen ist die getrennte 
Vergabe der Lose nach Möglichkeit vorzubehalten; dies darf jedoch nicht zu einer 
unwirtschaftlichen Zersplitterung des zu vergebenden Auftrages führen. Im Falle der 
Ausschreibung nach Losen sollte die Position – Nachlaß bei Gesamtvergabe – in die 
Ausschreibung aufgenommen werden.  
Bei der Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse sind jeweils die VOL/B bzw. VOB/B 
und C zum Vertragsgegenstand zu machen.  
 
2. Vergabearten bei Lieferungen und Leistungen  
 
2.1  Öffentliche Ausschreibung  
Eine öffentliche Ausschreibung soll stattfinden, wenn nicht die Eigenart der Leistung 
oder besondere Umstände eine Abweichung rechtfertigen.  
 
2.2  Beschränkte Ausschreibung  
Eine beschränkte Ausschreibung gemäß § 3 Ziffer 3 VOL/A soll bei akten-kundiger 
Begründung im Einzelfall insbesondere vorgenommen werden, 
a) wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Un-

ternehmen in geeigneter Weise ausgeführt werden kann (Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit, Zuverlässigkeit), 

b) wenn eine öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat, 
c) wenn eine öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (Dringlichkeit, Ge-

heimhaltung) unzweckmäßig ist, 
d) wenn die öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Be- 

werber einen Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil oder 
dem Wert der Leistung im Mißverhältnis stehen würde. Diese Voraussetzung kann 
insbesondere bei Kostenanschlagssummen unter 50.000,00 € als erfüllt angese-
hen werden.  

 
2.3  Freihändige Vergabe 
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Eine freihändige Vergabe im Sinne des § 3 Ziffer 4 VOL/A soll in akten-kundig be-
gründeten Ausnahmefällen insbesondere dann stattfinden,  
a) wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (Erfahrung, Zuverlässigkeit, Ein-

richtungen, bestimmte Ausführungsarten etc.) nur ein Unternehmen in Betracht 
kommt,  

b) wenn im Anschluß an Entwicklungsleistungen Aufträge in angemessenem Umfang 
und für angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt wa-
ren, vergeben werden müssen, es sei denn, daß dadurch die Wettbewerbsbedin-
gungen verschlechtert werden,  

c) wenn für die Leistungen gewerbliche Schutzrechte zugunsten eines bestimmten 
Unternehmens bestehen, es sei denn, der Auftraggeber oder andere Unterneh-
men sind zur Nutzung dieser Rechte befugt,   

d) wenn bei geringfügigen Nachbestellungen (max. 20 %) im Anschluß an einen be-
stehenden Vertrag kein höherer Preis als für die ursprüngliche Leistung gefordert 
wird und von einer Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis zu erwarten ist, 

e) wenn Ersatzteile oder Zubehörstücke zu Maschinen, Geräten usw. vom Lieferan-
ten der ursprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in 
brauchbarer Ausführung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirt-
schaftlichen Bedingungen bezogen werden können, 

f) wenn die Leistung besonders dringlich ist, 
g) wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist, 
h) wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und 

erschöpfend beschrieben werden kann, daß hinreichend vergleichbare Angebote 
erwartet werden können,  

i) wenn es sich um Leistungen handelt, die besondere schöpferische Fähigkeiten 
verlangen,  

k) wenn die Leistungen von Bewerbern angeboten werden, die zugelassenen, mit 
Preisabreden oder gemeinsamen Vertriebseinrichtungen verbundenen Kartellen 
angehören und keine kartellfremden Bewerber vorhanden sind, 

l) wenn es sich um Börsenwaren handelt,  
m) wenn es sich um eine vorteilhafte Gelegenheit handelt, 
n) wenn nach Aufhebung einer öffentlichen oder beschränkten Ausschreibung eine 

erneute Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht, 
o) wenn die Vergabe von Leistungen an Justizvollzugsanstalten, Einrichtungen der 

Jugendhilfe, Aus- und Fortbildungsstätten oder ähnliche Einrichtungen beabsich-
tigt ist, 

p) wenn sie durch Ausführungsbestimmungen von einem Bundesminister – gegebe-
nenfalls Landesminister – bis zu einem bestimmten Höchstwert zugelassen ist,  

q) wenn im Einzelfall der Aufwand einer öffentlichen oder beschränkten Ausschrei-
bung unverhältnismäßig wäre. Diese Voraussetzung kann bei Kostenanschlags-
summen bis zu 10.000,00 € als erfüllt angesehen werden. 

 
2.4  Anzahl der aufzufordernden Bewerber 
a) Bei einer beschränkten Ausschreibung sind mindestens zur Angebotsabgabe auf-

zufordern: 
 bei Kostenanschlagssummen bis   25.000,00 €   3 Bewerber, 
 bei Kostenanschlagssumme über  25.000,00 €   5 Bewerber. 
 Ausnahmen sind zulässig, wenn nach Art und Umfang der Leistung der Kreis der 

Bewerber feststeht oder sonst gewichtige Gründe vorliegen. Ausnahmen sind zu 
begründen.  
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b) Bei einer freihändigen Vergabe sind formlos Vergleichsangebote einzuholen, 
wenn die Kostenanschlagssumme über 1.000,00 € liegt. Auf Vergleichsangebote 
kann verzichtet werden, wenn die Angemessenheit der Preise auch ohne sie beur-
teilt werden kann.  

 
 
3. Vergabearten bei Bauleistungen  
 
3.1  Öffentliche Ausschreibung 

Eine öffentliche Ausschreibung soll stattfinden, wenn nicht die Eigenart der Leistung 
oder besondere Umstände eine Abweichung rechtfertigen.  
 
3.2  Beschränkte Ausschreibung  

Eine beschränkte Ausschreibung soll stattfinden,  
a) wenn die öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber einen 

Aufwand verursachen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil und dem Wert der 
Leistung im Missverhältnis stehen würde. Diese Voraussetzung gilt im Regelfall 
als erfüllt, wenn folgende Kostenanschlagssummen nicht überschritten werden:  
Rohbau  bis  100.000,00 € 
Ausbau  bis  100.000,00 € 
Tiefbau  bis  150.000,00 €. 
Soll trotz Überschreitung dieser Wertgrenzen eine beschränkte Ausschreibung 
stattfinden, so ist die Unverhältnismäßigkeit des Aufwandes besonders zu be-
gründen. 

b) wenn eine öffentliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis gehabt hat,  
c) wenn die öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z.B. Dringlichkeit, Ge-

heimhaltung) unzweckmäßig ist. 
 
3.3  Beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb 

Eine beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb kann statt-
finden,  
a) wenn die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von au-

ßergewöhnlicher Zuverlässigkeit (z.B. Erfahrung, technische Einrichtungen oder 
fachkundige Arbeitskräfte) erforderlich ist, 

b) wenn die Bearbeitung des Angebotes wegen der Eigenart der Leistung einen au-
ßergewöhnlich hohen Aufwand erfordert.  

 
3.4  Freihändige Vergabe 
Eine freihändige Vergabe soll nur stattfinden, wenn die öffentliche oder beschränkte 
Ausschreibung unzweckmäßig ist, besonders 
a) weil für die Leistung aus besonderen Gründen (z.B. Patentschutz, besondere Er-

fahrung oder Geräte) nur ein bestimmter Unternehmer in Betracht kommt, 
b) weil die Leistung nach Art und Umfang von der Vergabe nicht eindeutig und er-

schöpfend festgelegt werden kann, 
c) weil sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht ohne 

Nachteil trennen läßt, 
d) weil die Leistung besonders dringlich ist,  
e) weil nach Aufhebung einer öffentlichen oder beschränkten Ausschreibung eine 

erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis verspricht, 
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f) weil die auszuführende Leistung Geheimhaltungsvorschriften unterworfen ist, 
g) weil der Aufwand einer beschränkten Ausschreibung im Mißverhältnis zum Wert 

der Leistung oder dem erreichbaren Vorteil stehen würde. Diese Voraussetzung 
gilt bei den Kostenanschlagssummen bis zu 15.000,00 € ohne besondere Begrün-
dung als erfüllt.  

 
3.5  Zahl der aufzufordernden Bewerber 

a) Bei beschränkter Ausschreibung sind mindestens zur Angebotsabgabe aufzufor-
dern: 
bei Kostenanschlagssummen bis  50.000,00 €  3 Bewerber, 

          ab   50.000,00 €  5 Bewerber. 
Bei Aufträgen über 10.000,00 € ist mindestens ein auswärtiger, bei Aufträgen über 
50.000,00 € sind zwei auswärtige Bewerber zur Angebotsabgabe aufzufordern.  
Ausnahmen sind zulässig, wenn nach Art und Umfang der Leistung der Kreis der 
Bewerber feststeht oder sonst gewichtige Gründe vorliegen. Ausnahmen sind zu 
begründen.  

b) Bei freihändiger Vergabe sind formlos Vergleichsangebote einzuholen, wenn die 
Kostenanschlagssumme über 2.000,00 € liegt. Auf Vergleichsangebote kann ver-
zichtet werden, wenn die Angemessenheit der Preise auch ohne sie beurteilt wer-
den kann. 

 
4. Sonderregelungen im Rahmen des Konjunkturpaketes 
 
Für die in dieser Verordnung genannten Schwellenwerte bei beschränkten Aus-
schreibungen, freihändigen Vergaben für Lieferungen und Leistungen sowie für Bau-
leistungen gelten befristet bis zum 31.12.2010 die im Runderlasses des Landes 
Nordrhein-Westfalen – AZ 121-80-20/02 vom 03.02.2009 –  angegebenen Wertgren-
zen. 

 

Lieferungen / Leistungen (VOL) 
2.2 d)   beschränkte Ausschreibung 100.000 € 
2.2 q)   freihändige Vergabe 100.000 € 

Bauleistungen (VOB) 
3.2 a)   beschränkte Ausschreibung 
im  

            Rohbau 1.000.000 € 
            Ausbau 1.000.000 € 
            Tiefbau 1.000.000 € 
3.4 g)   freihändige Vergabe 100.000 € 

 
 
5. Übergangs- und Schlußbestimmungen 
Diese Vergabeordnung tritt am 4. Tag nach der Beschlußfassung durch den Rat in 
Kraft. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


